
  

 

 
 
Informationsschreiben für Gastgeber zur Änderung im Bundesmeldegesetzes (BMG) 
 

 

Wichtige Änderungen im Meldewesen ab 2025  

 

Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber,  

 

ab dem 1. Januar 2025 tritt eine bedeutende Änderung im Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft: Deutsche 

Gäste sind künftig nicht mehr verpflichtet den besonderen Meldeschein zu unterschreiben. Damit verbunden 

gibt es Änderungen bei der Nutzung von Meldescheinen und der Gästekarte.  

Bisher enthielten die Meldescheinvordrucke einen Verweis auf das Bundesmeldegesetz. Nach der 

Gesetzesänderung werden wir diesen Hinweis entfernen. Dieses Schreiben enthält Hinweise, wie Sie diese 

auch weiterhin verwenden können.  

 
 

Das Wichtigste in Kürze: 

 Es besteht weiterhin eine rechtliche Grundlage Ihre Gäste zur Erhebung der Kurtaxe an die Kommune 

zu melden (§ 43 KAG Baden-Württemberg, bzw. Art. 7 KAG Bayern in Verbindung mit der jeweiligen 

kommunalen Kurtaxesatzung) 

 Inländische Gäste: Keine Unterschrift und kein Meldeschein mehr notwendig. 

 Ausländische Gäste: Alles bleibt wie bisher. Meldeschein und Unterschrift sind weiterhin erforderlich. 

 Digitale Gästekarte: Ab 2025 können Sie die Gästekarte vollständig digital ausgeben – einfach und 

papierlos. 

 Nachdruck Meldescheine: In den nächsten Wochen werden wir einen Nachdruck neuer 

Meldescheine beauftragen, die nicht mehr auf das Bundesmeldegesetz verweisen.  

Diese dienen dann ebenfalls in erster Linie zur Ausstellung der Papiergästekarte.  

 
 

So gehen Sie mit den Änderungen um: 

 

 „Alte“ Meldescheine (mit Hinweis auf BMG) weiterhin verwenden: 

1. Nutzen Sie Ihre vorliegenden Meldescheine. 

2. Bei inländischen Gästen trennen Sie einfach die Gästekarte vom Formular ab. 

3. Der verbleibende Teil des Bogens kann entsorgt werden. 

 Ausländische Gäste wie gewohnt: 

Für Gäste aus dem Ausland ändert sich nichts. Hier bleibt die Meldepflicht inklusive Unterschrift und 

vollständigem Formular erhalten. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 2/2 

 Digitale Gästekarte als Alternative: 

Ab 2025 steht Ihnen die Option offen, die Gästekarte (für deutsche Gäste) rein digital auszugeben. 

Damit sparen Sie Papier und vereinfachen den Prozess. Gäste können die digitale Karte direkt auf 

ihrem Smartphone nutzen, während Sie alle erforderlichen Daten in Ihr System einpflegen. 

 

 
 

Bedeutung der Änderung:  

Die hier beschriebenen Änderungen stellen sicher, dass die Kurtaxe weiterhin rechtssicher erhoben werden 

kann und die Gästekarte für Ihre Gäste nutzbar bleibt. Die Gästekarte ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

touristischen Angebots und ermöglicht Ihren Gästen zahlreiche Vergünstigungen und kostenfreie Leistungen in 

unserer Region. 

 

Die beschriebenen Maßnahmen ermöglichen Ihnen, den Übergang problemlos zu gestalten, ohne großen 

Aufwand oder zusätzliche Komplexität. 

 

Weiterführende Informationen zum Umgang mit der Gesetzesänderung finden Sie unter:  

https://www.deutschertourismusverband.de/themen/politik/buerokratieabbau 

 

 
 

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Unterstützung bei der Umstellung wünschen, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, damit wir unseren Gästen auch weiterhin den besten Service bieten 

können! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Selina Demmeler 

Projektmanagement ECHT BODENSEE CARD 

selina.demmeler@echt-bodensee.de 

07541 37834-12 

 

 

 

 


